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RECHTSGRUNDLAGEN 
 
 
 
 
 
 

 Baugesetzbuch (BauGB)   
 
 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 
 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) 
 
 

 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 
 

 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) 
 

 

 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 
 
 

 
in der jeweils gültigen Fassung 
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PLANZEICHNUNG  
            
Original Maßstab          

M.: 1 : 1.000           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsgrundlage 
Für die Festsetzungen der Satzung gilt 
die BauNVO in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.11.2017 BGBl. IS.3786),  
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PLANZEICHENERKLÄRUNG 
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TEXTLICHE   FESTSETZUNGEN 
 
Die textlichen Festsetzungen wurden aus dem am 14.04.2021 rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan unverändert übernommen. 
 
1. Art der baulichen Nutzung – Allgemeines Wohngebiet (WA) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 4 u. 1  Abs. 6 BauNVO) 
 
Innerhalb des festgesetzten WA-Gebietes sind nachfolgend aufgeführte Nutzungen 
gemäß § 1 Abs.6 BauNVO i.V.m. mit § 4 BauNVO unzulässig: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
2. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
3. Anlagen für Verwaltungen 
4. Gartenbaubetrieb 
5. Tankstellen 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 16 Abs.2 Nr.4 und § 18 Abs.1 BauNVO) 
 

Die maximal zulässige Traufhöhe wird auf 6,00 m und die maximale Firsthöhe bauli-
cher Anlagen wird auf 10,00 m begrenzt. Als Firsthöhe gilt der oberste Punkt der 
Dachkonstruktion. Schornsteine, Antennen und sonstige Dachaufbauten sind nicht zu 
berücksichtigen. 
Als Bezugsebene für die Ermittlung der Trauf- und Firsthöhe gilt die Oberfläche der 
nächstgelegenen Straßenverkehrsfläche. Die Höhenbezugspunkte sind in der Plan-
zeichnung gekennzeichnet. 

 
3. Flächen für die Versickerung von Niederschlagswasser  

 (§ 9 Abs.1 Nr.14 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB) 
 

Das innerhalb der Flächen des Plangebietes anfallende Niederschlagswasser ist auf 
den jeweiligen privaten Baugrundstücken sowie im Straßenseitenraum über Rigolen 
vollständig zu versickern. Die Rigolenversickerung im Bereich der Straßen bedarf ei-
ner wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 in Verbindung mit § 10 Wasserhaushaltsge-
setz sowie einer Vorreinigung. Die Versickerung von Fahrwegen oder Hofflächen hat 
über die belebte Bodenzone zu erfolgen. Die Versickerungsflächen und –mulden sind 
zu begrünen und die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.  
Eine alternative Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwasser ist zulässig. 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird eine Bodenuntersuchung zur Sickerungsfähig-
keit empfohlen. 
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4. Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun- 
        gen   (§ 9 Abs.1 Nr.25b BauGB) 
 

Die mit der Pflanzbindung gekennzeichneten freiwachsenden Hecken sind dauerhaft 
zu erhalten und nach den Vorschriften der DIN-Normen 18916 und 18917 auf Dauer 
fachgerecht zu pflegen und bei Ausfall gleichartig und gleichwertig zu ersetzen. Pflan-
zenarten sind der folgenden Pflanzenliste zu entnehmen. 

Bei Bauarbeiten im Umfeld der Gehölzstandorte sind die DIN 18920 'Schutz von Bäu-
men, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen' und der RAS LG4 'Schutz von Bäu-
men und Sträuchern im Bereich von Baustellen' zu beachten.    

 
 
 
 
Liste Nr. 1: Freiwachsende Hecken und Feldgehölze 
 
Bäume I. Ordnung 
Acer platanoides  - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
Fagus sylvatica  - Buche 
Quercus robur  - Stieleiche 
Tilia platyphyllos  - Sommerlinde 
 
Bäume II. Ordnung 
Acer campestre  - Feldahorn 
Carpinus betulus  - Hainbuche 
Sorbus aucuparia  - Eberesche 
Prunus avium  - Vogelkirsche 
 
Sträucher 
Coryllus avellana  - Haselnuß 
Cornus sanguinea - Hartriegel 
Crataegus monogyna - Weißdorn 
Rhamnus frangula  - Faulbaum 
Salix caprea  - Salweide 
Sambucus racemosa - Traubenholunder 
Viburnum opulus   - Gemeiner Schneeball 
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HINWEISE 
 
Die Hinweise wurden aus dem am 14.04.2021 rechtsverbindlichen Bebauungsplan unver-
ändert übernommen. 
 

1. Artenschutzrechtliche Bestimmungen auf der Umsetzungsebene:  
Die einschlägigen Bestimmungen des § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
sind zu beachten. Die im Rahmen der vorliegenden Satzung durchgeführten Prüfungen zur 
artenschutzrechtlichen Verträglichkeit der Planung entbinden nicht von den auf Umset-
zungsebene unmittelbar anzuwendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 
2. Baufeldherrichtung:  

Zum Schutz der Fauna darf die gesamte Baufeldherrichtung (Baufeldräumung, Entfernung 
von Gehölzen, Abschieben von Oberboden, Abriss von Gebäuden etc.) aus artenschutz-
rechtlichen Gründen und zur Vermeidung von Verbotstatbeständen von § 44 BNatSchG nur 
in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden. Falls dieser Zeitraum 
nicht eingehalten werden sollte, ist durch einen Fachkundigen nachzuweisen, dass auf den 
betroffenen Flächen / in den betroffenen Gehölzen / Gebäuden keine Brutvorkommen oder 
Nist- und Schlafplätze vorhanden sind. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und die Ge-
meinde Steimbke ist hierüber im Vorfeld zu informieren. Sollten die Ergebnisse der vorge-
nannten Prüfung ergeben, dass Verbote gemäß § 44 BNatSchG berührt werden, ist die Un-
tere Naturschutzbehörde hinzuzuziehen. 

 

3. Sichtkontrolle vor Beginn der Arbeiten:  
Weiter ist aus artenschutzrechtlichen Gründen vor einer möglichen Fällung bzw. Rodung 
von Gehölzen und / oder dem Abriss von weiteren Gebäuden eine Sichtkontrolle durchzu-
führen, ob Nester, Spalten oder Höhlen in den Gehölzen, den Gebäuden vorhanden sind, 
die zum Fällungs- oder Rodungszeitpunkt als dauerhafte oder aktuell besetzte Lebensstät-
ten, wiederkehrende Nist- oder Überwinterungshabitate von Fledermäusen, Vögeln oder an-
deren Tierarten dienen. Bei der Feststellung solcher Lebensstätten und Habitate sind die 
vorgesehenen Arbeiten zu unterlassen und die Untere Naturschutzbehörde ist hinzuziehen. 
Ggf. werden vorgezogene Ausgleichs-, Ersatz- oder Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

 

4. Außenbeleuchtung (Insektenschutz):  
Im Plangebiet sind für die Objekt- und Stellplatzbeleuchtung insektenfreundliche Beleuch-
tungskörper zu verwenden. 

 
5. Ablagerungen 

Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Ablagerungen bzw. Altstandorte 
zutage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
 

6. Bodenschutz 
Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu Tage 
treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde beim Landkreis Nienburg zu benach-
richtigen. 
Die Untere Bodenschutzbehörde teilt im Verfahren mit, dass die Flurstücke 48/0 und 51/1 
der Flur 1, Gemarkung Steimbke als Altlastenverdachtsfläche „Niestroj“, Spedition und 
Tankstelle (Standort-Nr. 256.407.5008) geführt wird. 
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ÖRTLICHE   BAUVORSCHRIFTEN  (§ 84 NBauO) 

 
Die örtlichen Bauvorschriften wurden aus dem am 14.04.2021 rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan unverändert übernommen. 
 
Explizit für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wurden gestalterische Festset-
zungen für die nicht überbauten Flächen wie folgt getroffen. 
 

 80% der Vorgartenflächen sind als Pflanzfläche anzulegen. Unzulässig sind Kunst-
stoffflächen, großflächige Kies-, Schotter – oder Steinschüttungen. 
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PRÄAMBEL   UND   AUSFERTIGUNG   DES   BEBAUUNGSPLANES 
   

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in den jeweiligen aktuellen 
Fassungen hat der Rat der Gemeinde Steimbke in seiner Sitzung am 27.06.2022 den Be-
bauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und Begründung sowie die örtliche Bauvor-
schrift über Gestaltung als Satzung, beschlossen. 
 
Steimbke, den 01.08.2022 
 
          gez. Meier               gez. Deede  
        Bürgermeister   Siegel         Gemeindedirektor 
 
 

VERFAHRENSVERMERKE  DES  BEBAUUNGSPLANES 
 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Der VA der Gemeinde Steimbke hat in seiner Sitzung am 11.01.2022 die Aufstellung der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Westerfeld“ beschlossen.  
 
Steimbke, den 01.08.2022 
                 gez. Deede  
              Gemeindedirektor 
 
PLANUNTERLAGE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nienburg, den 16.11.2021 
 
 
          gez. Spindler   
             ÖbVI Gerald Spindler, Nienburg 
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PLANVERFASSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
            
       Marklohe, den 16.06.2022 
 

BETEILIGUNG   DER   ÖFFENTLICHKEIT 
 

Der VA der Gemeinde Steimbke hat am 11.01.2022 dem Entwurf des Bebauungsplanes und 
der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB be-
schlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 22.04.2022 ortsüblich bekannt ge-
macht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom 05.05.2022 bis ein-
schließlich 09.06.2022 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 

Steimbke, den 01.08.2022 
 
 
 
         
                 gez. Deede  
               Gemeindedirektor 
 
 
BETEILIGUNG   DER   BEHÖRDEN    
 

Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.2 BauGB hat in der Zeit vom 05.05.2022 bis 
09.06.2022 stattgefunden. 
 

Steimbke, den 01.08.2022 
 
 
 
                 gez. Deede  
               Gemeindedirektor 
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SATZUNGSBESCHLUSS 
 

Der Rat der Gemeinde Steimbke hat den Bebauungsplan nach Abwägung der Stellungnah-
men gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 27.06.2022 als Satzung  
(§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 
 

Steimbke, den 01.08.2022 
 
 
                 gez. Deede  
              Gemeindedirektor 
 
 
IN-KRAFT-TRETEN 
 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr.23 „Westerfeld“ – 1. Änderung ist gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB am 30.07.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Der Bebauungsplan ist damit am 30.07.2022 rechtsverbindlich geworden. 
 
Steimbke, den 01.08.2022 
 
 
 
                 gez. Deede  
              Gemeindedirektor 
 
 
VERLETZUNG   VON   VERFAHRENS-   UND   FORMVORSCHRIFTEN 
 
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht gel-
tend gemacht worden. 
 
Steimbke, den  
 
            
             Gemeindedirektor 
 
 
MÄNGEL   DER   ABWÄGUNG 
 
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mängel der Abwä-
gung nicht geltend gemacht worden. 
 
Steimbke, den  
 
            
             Gemeindedirektor 
 
 
 


